
Theorie (Gruppenunterricht und Selbststudium) 

Theoriekurse bereiten den Fahrschüler auf den SOLL-Zustand vor- 

Autodidaktisches Lernen der Verkehrsregeln mit Theoriebuch 

Autodidaktisches Lernen der Verkehrsregeln mit CD, als 

Lernkontrolle 
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Nothelferkurs 

(Gruppenunterricht) 

VZV Art. 10 

10 Stunden 

Gültigkeit = 6 Jahre 

Ab Alter 16 möglich 

(Ausnahmen früher) 

Formular STVA Strassenverkehrsamt 

bei Wohnkanton VZVArt.5a 

Sehtest Optiker oder 

Augenarzt   VZV Art.9 

Namen vorher eintragen ! 

Gültigkeit = 24 Monate 

Fotos VZV Art. 11b 

2 aktuelle farbige 

Fotos 35x45mm 

 

Anmeldung beim STVA  (frühestens 2 Monate vor 18. Geburtstag) mit ID/Pass 

VZV Art. 5a, 6 und Art. 11  

Prüfung Theorie (frühestens 1 Monat vor 18. Geburtstag) 

VZV Art. 12 und Art. 13 

Theorie OK (Gültigkeit = 24 Monate) 

Theorie 

Nicht OK 

Lernfahrausweis (wird vom STVA per Post verschickt)    

Gültigkeit = 24 Monate SVG Art 14 und VZV Art.15 und Art. 16     (VZV Art. 35b) 

1. Teil Fahrlehrer 

Vorschulung 

Bedienung Fahrzeug  

Blicktechnik 

2. Teil Fahrlehrer 

Grundschulung 

Automatisierung 

Geschwindigkeit 

 

3. Teil Fahrlehrer 

Hauptschulung 

Verhalten im Verkehr 

Anmeldung zur praktischen Führerprüfung durch den Fahrlehrer 

VKU (Theorie) 

Obligatorischer 

Verkehrskunde-

unterricht. VZV 

Art.18 und Art 19a 

(Gruppenunterricht) 

VKU bereitet den 

Fahrschüler auf den 

IST-Zustand vor. 

Total 8 Stunden bei 

Fahrlehrer. 

4 Abende á 2 Std. 

Start mit Lektion 1, 

Reihenfolge egal; 

Max. 12 Teilnehmer 

Gültigkeit = 2 Jahre 

bzw. 24 Monate 

Praktischer Fahrunterricht (mit Modell-Lernen) 

SVG Art.15 und VRV Art.27 und VZV Art 17 und VTS Anh.4 

Private Lernfahrten 

(Begleitfahrten) 

SVG Art. 15 

Begleiter mind. 23 

Jahre alt und mind. 

3 Jahre gültigen 

Führerausweis. 
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Theorie- 

Prüfung 

(kein max) 
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       Februar 2010 / O.Corradini 

Anmeldung zur praktischen Führerprüfung durch den Fahrlehrer 

mit Verkehrskunde-Bescheinigung 

4. Teil Fahrlehrer 

 

Perfektionsschulung 

 

Autobahn und 

Gefahrensituationen 

 

Private Lernfahrten 

(Mind. 23 / 3 Jahre) 

Für Repetitionen 

(gleiches Fahrzeug) 

Führerprüfung mit Fahrlehrer im STVA 

VZV Art. 22 

Prüfung OK 

Prüfung 

Nicht OK 

VZV Art. 23 

Führerausweis auf Probe, Befristeter Führerausweis, Gültigkeit =  3 Jahre 

Umsetzung des Erlernten, Lernen durch Erfahrung SVG Art. 15a und VZV Art. 24a 

WAB (Weiterausbildungskurse)   VZV Art. 27 

Obligatorische Weiterbildung (2 Tage, mind. 16 Std.) 

1. Teil bei Fahrlehrer (1 Tag) 

Gruppenunterricht 

(Moderator muss 3 Jahre Fahrlehrer-Praxis haben) 

1. Tag innerhalb der ersten 6 Monate 

VZV Art. 24b und Art. 27 a/b/c/d/e 

2. Teil bei Fahrlehrer (1 Tag) 

Gruppenunterricht 

(Moderator muss 3 Jahre Fahrlehrer Praxis haben) 

2. Tag innerhalb der 3 Jahre 

VZV Art. 24b und Art. 27 a/b/c/d/e 

1. Widerhandlung 

SVG Art. 16 VZV Art. 35 

 + 1 Jahr Probezeit-

Verlängerung 

 

2. Widerhandlung 

SVG Art. 16 VZV Art. 35a 

Ausweisentzug ! 

1 Jahr warten 

SVG Art. 17 

Psychologisches 

Gutachten erstellen 

Psychologisches 

Gutachten 

 

OK weiter 

Nicht 

OK 
 

 

Unbefristeter Führerausweis 

Grundgesetz SVG Art.26 und VZV Art. 24b und SKV Art. 31 
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Wiederholung 

VZV Art. 23 

Ab. 3. Mal nur mit 

Bescheinigung vom 

Fahrlehrer. Ab 4. 

Mal nur mit Test. 

VZV Art. 16 Abs 4 

A 



ZIELE der Fahrausbildung 
 

Die Fahrausbildung stellt die wichtige Basis für das sichere Verhalten im Strassenverkehr dar. 

Sie muss nicht nur informieren, sondern auch Bewusstsein fördern, falsche Einstellungen korrigieren, 

Verhalten trainieren und Erfahrungen aufarbeiten. 

 

Nothelferkurs 

Kompetenz : Nothilfe leisten können 

Ziel : Der Fahrschüler kennt lebensrettende Massnahmen und wird sie auch anwenden. 

Methoden: erarbeitender Unterricht, Vorträge, Diskussionen, praktische Uebungen, Gruppenarbeiten 

Medien: Puppe, Film/Video, Unfallbericht, Flipchart, Merkblatt, Bilder usw. 

 

Verkehrsregeltheorie 

Kompetenz : SOLL-Zustand kennen, Verkehrsregeln kennen und richtiges Verhalten ableiten. 

Ziel : Der Fahrschüler kennt und versteht die Verkehrsregeln und ist bereit diese einzuhalten. Er ist in der 

Lage, die richtigen antworten auf Theorieprüfungsfragen abzuleiten und besteht die theoretische 

Führerprüfung bei der ersten Absolvierung. 

Methoden: Frontalunterricht, Gruppenunterricht, Lückentext, Selbststudium, Gespräch, Diskussionen 

Medien: Video/Film, Verkehrstisch, Modelle, Statistiken, Lern-CD, Flipchart, Uebungsfragebogen,  Merkblatt, 

Powerpoint, Hellraumprojektor, Bilder usw. 

 

Verkehrskunde-Unterricht 

Kompetenz : IST-Zustand kennen, kennt die Lerninhalte und kann sich richtig verhalten. 

Ziel : Der Fahrschüler versteht, dass nicht alle Teilnehmer sich richtig verhalten und ist bereit auf sein Recht 

zu verzichten. Er ist in der Lage sicherheitsförderndes Verhalten im Vorfeld der Gefahr abzuleiten. Er ist 

bereit sich einen defensiven Fahrstil anzueignen. 

Methoden: Frontalunterricht,Gruppenunterricht, erarbeitender Unterricht, Selbststudium, Gespräch,, 

Diskussionen, Vorträge, Einteilungen in Gruppen (richtig/falsch) 

Medien: Bücher, Film/Video, Anschauungsmaterial (zB. Alkoholgehalt, Bier, Wein, Schnapps), 

Sicherheitsweste, Pannendreieck, Powerpoint, Poster, Unfallbilder, Polizeiberichte, Bilder usw.  

 

Praktischer Fahrunterricht 

Kompetenz : Praktische Umsetzung des Erlernten 

Ziel: Der Fahrschüler kann seine Fahrweise beurteilen und sein Verhalten anpassen. Er ist bereit sich 

gesetzeskonform und rücksichtsvoll zu verhalten. Er pflegt eine defensive Fahrweise und fühlt sich wohl und 

sicher dabei. 

Methoden: Frontalunterricht, Vorzeigen, erklären; beobachten, analysieren und auswerten, erfahren, 

entdecken (neues dazu lernen,Aha-Erlebnis), Negativ-Erlebnis auswerten, kommentieren. 

Medien:  Auto, Zeigebuch, Modelle, Strasse/Fahrbahn, Verkehrspartner (Menschen und Fahrzeuge), Pylone, 

Sicherheitsweste, Pannendreieck, Spurschreiber(Wasser), Skizzen (mit Vorlagen), Arbeits- und  Merkblätter . 

 

Weiterausbildungskurse (WAB) 

Kompetenz: Praktische Erfahrungen perfektionieren, falsche Einstellungen korrigieren. 

Ziel: Der Teilnehmer bringt seine Erfahrungen in eine Gruppe ein und bekommt Feedback . 

Methoden:Fahrsicherheitsraining, Feedback von Kursteilnehmer (nicht nur vom Instruktor) vormachen, 

lernen von Fehlern, Gruppenunterricht, vorzeigen, beobachten, analysieren und auswerten. 

Medien: Auto; Ausbildungsplatz, Ausbildungsleitung, Fahrbahn, Flipchart, Film/Video usw. 
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